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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b, §12 

Beantragte Änderungen

§ 9 b Neuer Punkt 

(9)Durch Beschluß des Bundesvorstandes oder auf Antrag von x % der 
Mitglieder kann ein Programmparteitag als Sonderform eines 
Bundesparteitags einberufen werden, welcher sich ausschliesslich mit 
Änderungen des Parteiprogramms beschäftigt. Auf ihm finden keine 
Wahlen des Vorstandes, der Rechnungsprüfer oder des Schiedsgerichtes 
statt. Ebenso sind Änderungen der Satzung unzulässig und der 
Tätigkeitsberichts des Bundesvorstands zu Parteitagen hat sich auf 
einem Programmparteitag lediglich auf die geleistete politische 
Arbeit des Bundesvorstandes zu erstrecken. Der Programmparteitag 
entscheidet lediglich über die politische Entlastung des Vorstandes. 
(10)Für Formen und Fristen der Einladungen für Programmparteitage 
sowie der Zuleitung der Tagesordnung durch den Vorstand geltend die 
Bestimmungen eines gewöhnlichen Bundesparteitages in gleicher Weise. 

X % hat folgende optionale Möglichkeiten: a) 5% b) 10% c) 15% d) 20 e
) 25% 

§ 12 Neuer Punkt 

(4) Auf Programmparteitagen können nur Anträge zur Änderung des 
Programmes gestellt werden. Absatz 2 findet auf ihnen keine 
Anwendung. 

Begründung

Auf Parteitagen nehmen naturgemäß Wahlen und Satzungsänderungsanträge 
einen sehr großen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch, 
da das PartG einige Anforderungen stellt. Auch wenn dies wichtige 
innerparteiliche Notwendigkeiten darstellt, dkommen politische 
Inhalte hierbei leider viel zu kurz. Für umfangreichen Arbeiten der 
Piraten am Parteiprogramm erscheinen die Möglichkeiten auf normalen 
Parteitagen daher zu einschränkend und nicht mehr zeitgemäß. Daher 
sollte es möglich sein, dass Programmparteitage als Sonderform eines 
Bundesparteitages veranstaltet werden, welche sich ausschließlich mit 
politischen Inhalten der Piratenpartei und entsprechenden 
Änderungsanträgen im Programm beschäftigt. Dieser soll von den 
Bedingungen befreit sein, dem ein normaler Parteitag zu entsprechen 
hat, der aber weiterhin mind. 1X jährlich tagt. Die Einberufung und 
Veranstaltung von Programmparteitagen sollte dagegen jedoch flexibel 
nach Bedarf möglich sein. Auch die Arbeit der politischen AGs sollte 
auf einem Programmparteitag in der nötigen Breite diskutiert und 
entschieden werden können. 
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